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E-Scooter stationsbasiertes Modell 
Bezug: AT-76/21-26 der CDU-Fraktion vom 03.03.2022 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.11.2025 
 
 
 
Beschlusstext: 
 
A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass derzeit bereits 44 Parkzonen für E-
Scooter im Stadtgebiet eingerichtet sind. Im Umkreis von ca. 150 m um die Parkzonen gilt jeweils 
ein Abstellverbot, sodass die E-Scooter in diesem Beriech nur in den Parkzonen abgestellt 
werden können. 
 
B. Beschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass  
 

1. der Magistrat beauftragt wird, die Einrichtung von Parkzonen im gesamten Stadtgebiet 
sukzessive weiterzuführen, 

2. die Rahmenbedingungen zum Betrieb von E-Scooter-Verleihsystemen und zum Abstellen von 
E-Scootern in Rüsselsheim durch eine Sondernutzungsgenehmigung geregelt werden sollen, 

 
3. der Antrag AT-76/21-26 „E-Scooter stationsbasiertes Modell“ der CDU-Fraktion vom 

03.03.2022 als erledigt gilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür mit 37 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
 
 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 06.11.2025 

https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdh0EtrKIeWlUZwmkmgY1nmH4m-2BowlUN-dO_xNMuTe/Antrag-AT-76-21-26.pdf



